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n -1320 der Beibgc1I1 zu det!l $tfflDr,rllp11ischen Pt'otO'koHen - -----_. ------~----
des Niltiou~11rates XV, Gcsctz~~<:hun~~p.:ri.~\Jt: 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWAl.TUNG 

1010 Wien, den ....... ..?.~ .... .'!~.~.~ ............................ 198?.. 
Stubenring 1 
Tet'phon . 75 00 

Zl.21.891/52-7/1980 

B e a ~ t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. FEURSTEIN und 
Genossen an den Bundesminister für soziale Ver­
waltung, betreffend Verteilung der Leistur~en 
der Pensionsversicherung auf die Bundesländer 

. (Nr .. 537/J') 

SSS/Aa 
1980 «>O]e 0 7 
zu ";31/J 

. Den Abgeordneten Dro FEURSTEIN und Genossen habe ich be­
reits in zwei Anfragebean~vortungen (257/AB vom 5.2.1980 
und 385/AB vom 140401980), betreffend die Verteilung der 
Leistungen der Pensionsversicherung auf die Bundesländer, 
eine ausführliche Darstellung dieses Problems gegeben. 
Sie richten nunmehr an mich neuerli.ch folgende Anfrage: 

"1) Warum haben Sie in den Anfragebeantwortungen 257/AB 
und 385/AB 'sachlich falsch informiert? 

\ 2) Aus welchen Gründen haben Sie die Beiträge, die von 
den Versicherungspflichtigen galeistet werden, auf 
die Bundesländer nicht aufgegliedert, obwohl ent­
sprechende Daten in den Geschäftsberichten der Ge­
bietskrankenkasse verfügbar sind? 

3) Wurde von Bediensteten des Hauptverbandes .der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger darauf hir..ge­
wiesen, daß mit einem einfachen EDV-Programm unter 
Verwendung von Postlei tza..""len eine Auswertung der 
Pensionsversicherungszahlungen nach Buhdesländern 
vorgeno~~en werden könnte? 
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4) Wie hoch waren die Kosten. für statistische AU8\ver-

tune;en im Bereich cles Hauptverbaneles (Jer österrei­

chischen Sozial versicher.mcsträger in den Jahren 

1918 'J.nc1. 1919? 

5) Ist aufgrond Ihrer Infonnationen die Aussage in einer 

Presseaussendung des Hauptv'erbandes der österreichi­

sehen Sozialversi.chert"L'1.f,sträger vom 12.10'.1979 rich­

tie ,daß die 3ir1-,11.2r.:.rnen cl.er Pensionsversichenm,zsträc:er 

im Jahre 1918 im Bundesland Vorarlberg niedriger waren 

als die Ausgaben?" 

In Beanb7o.rttL..1'lg dieser AYlfra,c;e beehre ich :-r.ich er-

c;ä..nzend Z'.l cen in Ge~[,"1.stand erfolsten Be2.ntvlOrtl..LYl{';cn 

Nr.257 und 385 
stellen: 

zlmächst C!"J.na.s2.tzlich folgendes festzu-

Die gesetzliche Pensionsversicherlmg ist in allen 

Systemen - Allgemeine Sozial versicherunG, Gewerbliche 

Sozial versichert.L~g ,B3.u.erliche· Sozi8.1 yersicherl1J1.G 1)nd 

Notarversicheru"VJ.:::' - eine auf dem Prinzip der Solielari tät 

aller von de::n :eweilic;-en System in ganz Österreich er­

faßten Erwerbstäti,-::;en beruhende Riskencemr:;inschaft. Den 

wird unter a...1'lderem a'uch in den für elie Rechn1)!l:!sleZOvmg 

in Betracht kor::nuenden Vorschriften - de!" einfachhei t­

halber darf ich mich auf die Zi tierunp" des 0, 444 ASVC-'-' ~ 

beschrtinken - Rech.l"J.l.ill.,3; cet!"a~~r=m, indenen der Geset3ceber 

den VersichertL'Ylsstr3.ger:.r'l für jedes Geschäfts jahr die Er­

stellung eines Rech.:.vl1.XngsabscbJ.usses, der jedenfalls . a~ .. :.s 

einer Erfolcsrec~~"!'.m~ 1J .... ~.:'. eine::" Scr_~_1.1'10ilan:.: Z:.l!,'t =~d e 

des ,Jahres beste11C"1. "'1'.lß, 2,;).fC'rl e::"t. Eine 1\}1.::::1ieder',mg 

stellen - soJ.che überhauptei:'1.serichtet sind -

l..Lfld damit auf die ein:.:elnen 3undes13nc1er, die eie Al'lfra:se­

steller yon mir verlansc:n, sieht das Gesetz nicht r_u!' 
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Trtt.r:,ern der Pensio:::1sversicherlJl1g a} .. 8J :für das ganze BLmdco·-

gebiet. Ganz ah'!esehen e8.VOl1 hätten lanc.csbczo~c:ne Daten 

für die Pensionsversic.hert1Jlgsträcer1 die - vl'ie ich noch-

mals betonen möchte - schon im Intel.'esse einer tragfähigen 

Riskence!!lein~3chaft für das gesante BrLndesgebiet eingerich­

tet sind., l-::einen ~"-l).ssaeeVlert. Im Hinblick auf diese SaC!l­

und Rechtslage habe ich eine A'vlfgliedertmg der9.rtiger D2.ten 

auf einzelne Btmdesländer nie verlangt l.md '.yäre hiezu vom 

Gesetz auch nicht ermächtigt. Ich bin aber darli.ber h.inw.1S 

der r.~einl)ng, daß eine sol che Anorclnl.mg auc~ deshalb ni(!ht 

getroffer. ';"lerden 8,=,11 te, weil darin 

1. ctie Gefahr läge, die Riskene::emeinschaft 8.nfzusplitteEl, 

2. eine e:::::ü:t e Z'.lOrcl.'11X.'1g der in. Betracht kor::::-lertden Daten 

nach BlL.'1desl?,nc.ern im Hinblick s.uf die der Hechtsla,,;!':' 

entsprechende Orga;.'lj.sB:tionsstruktur der Pensionsversiche­

rune nicht möcli(!h ist (siehe Bernerkvngen in. AB 385 Seite 

6 letzter Absatz~ auf die weder die rt:'lfr8-eende:n Abceord-

neten noch die Vorarlbercer. G8bietsl~r9nker.l:[!,sse in ihrer 

Inforrnation&"'l die &"'lfragestellendcn Abzeorc1neten ein­

gegangen sind), tL'1.(~ 

3. selbst der Vers':).ch einer Datenzuorcnu . .l"lC Ylfl,ch Thxrio.8s1är..­

dem mit einer nicttt ünbeträchtlichen 1JY.1.d im Hint2-ick 

daß es :::J.ir in der 34. Novelle zum 

tr:::i.:::-c~" 31.: e:':':'.. tri ,:;~ t e:1.Ce Ge"b';.t~ r ~ür r3 i 8 ~ü;.:te :-:~)!l:'Z Cl S'~~ ~ei­

trä:::8 -..ron 1,5 v.F. b~v;. 1,25 v.R. ·;:,uf 1,Ov.H. Z'J. red'_lz~.8ren 

sich aber schlec}; .. tc:"'di.r..~s nicht aU.f ei:::1.?olne B·,)ndesJ .. :::i,2:.d.8.1'" 

verteilen lassen. 
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Im einzelnen beantworte fch die Anfrage wie folgt: 

Mit aller Entschiedenheit weise ich den Vorwurf 
zurück, in den beiden eingangs zitierten Anfragebeant ... 
wortungen sachlich falsch ipSormiert zu habeno Die den 
Anfragestellern von der Gebietskrankenkasse Vorarlberg 
erteilte Auskunft~ die Pensionszahlungen ließen sich 
durch ein einfaches EDV=Programm mit Hilfe der Postleit= 
zahlen auf die Bundesländer verteilen~ wäre selbst dann 
keine geeignete Grundlage für einen solch schwerwiegenden 
Vorwurf, wenn sie ein exaktes Erhebungsmodell für die I 

Leistungsseite enthalten würde~ weil nämlich die Beitrags­
seite immer noch offen bliebeo Aber dieses Modell würde 
nicht einmal für die exakte Erhebung der Leistungsseite 
ausreichen~ weil es ZoBo Wohnsitzverlegungen~ ÜberweiffiUlgen 
von Pensionen an in einem anderen Bundesland lebenden 
Pensionisten oder bei Auslandsaufentihalten unberück­
sichtigt läßto Um auch die" überweisungen in andere Bundes­
länder mitzuberücksichtigen~ wären weitere aufwendige 
Erhebungen notwendig., Überhaupt nic~t zuzuordnen wären 
jene rund 1,5 liilliarden Schilling~ die beispielsweise 
1979 auf Grund der von österreich abgeschlossenen Sozial­
versicherungsabkommen in das Vertragsausland überwiesen 
worden sindo Auch ~~rde dieses Modell imSachleistungs= 
bereich völlig versageno Eine ähnliche Situation ergibt 
sich auch hi.nsichtlich der im Geschäftsbericht der" 
Vorarlberger Gebietskrankelli{asse genannten Pensions= 
versicherungsbeiträge für die Arbeiter und Angestellteno 
Diese Angaben berücksichtigen nämlich nicht die bereits 
in der Anfragenbeant\<Jortung Nr,,385 auf Seite 6 letzter 
Absatz er\.-Jähnten Umstände, sowie die an den Hauptverband 
der ös"terreichischen Sozial versicherungsträger abge­
führten Beiträge für den Ausgleichsfonds der Pensions­
versicherungsträger (~ 411-7 g ASVG) 0 
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Ich gehe mit den Antragstellern insofern konform, 
daß einzelne Gebietskrankenkassen näherungsweise für 
ihr Bundesland gewisse Daten über Einkommen der Ver­
sicherten, die Pensionsbezieher etcofeststellen können. 
Diese Daten sind a"ber nicht das exakte Ergebnis einer 
Rechnungsleg~g, sondern stets nur mit mehr oder weniger 
großen Fehlern behaftete Näherungswe~teo 

Zu 3 .. ): 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialver­
sicherungsträger hat mit Schreiben vom 110Juni doJs., 
Zl.11-5403/80 D/Ba, mtgeteilt, "daß eine Z~ordnung 
von Pensionszahlungen auf die einzelnen Bundesländer 
mit Hilfe eines einfachen EDV-Progra~~es deshalb nicht 
möglich ist, weil nur ein Teil der Zahlungen auf diese 
Weise einzelnen Bundesländern zugeordnet werden könnte. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialver­
sicherungsträger hat auf Grund der vom ,Bundesministerium 
für soziale Verwaltung erlassenen Weisungen für· die 

. . 
Rechnungslegung und ReChnungsführung ab 1eJänner 197~ 
eine Kostenstellenrechnung zu führen, wobei die in 
Betracht kommende Kostensteile 7 wie folgt lautet: 
"Statistik und Versicherungsmathematik"o Für das Ge­
schäftsjahr 197~ wurden bei dieser Kostenstelle bei 
einem durchschnittlichen Personalstand von 16 Mitarbeitern 
Gesamtkosten von rund 5,9330000 S ausgewieseno Diese 

. Kostensteile ~faßt somit mehr als die Kosten für 
statistische Auswertungeno Eine Zerlegung der genannten 
Gesamtkosten auf einzelne Teilbereiche der Kostenstelle 
7 - etwa auf Samml~g und Erstellung statistischer Daten, 
Auswertung derselben - ist in den Weisungen nicht vor­
gesehen, nicht zuletzt desh.alb, weil der zusätzliche 
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Verwaltungsaufwand in einem Mißverhältnis z~~ Aussage­
wert stünde" 

In der Presseaussendung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger vom 
12eOktober 1979 hat dessen Präsident im Eingang fest­
gestellt, daß die Pensionsversicherungsträger im Jahre 
1978 "folgende Einnahmen und Ausgaben für das Bundes-

'land Vorarlberg ausgewiesen" haben" Im folgenden werden 
aber nicht die Einnahmen und die Ausgaben sondern die 
Beiträge und die Leistungen gegenübergestellt und ein 
Saldo von 370 MilioS ausgewieseno Sofort anschließend 
wird aber zutreffend darauf verwiesen, daß die Gegenüber-

. stellung der Einnahmen und Ausgaben (gemeint sind offen­
sichtlich der Beiträge und der Leistungen) nicht die 
tatsächliche Situation wiederspiegelt, weil das Leistungs­
volu::nen der Pensionsversicherung nicht allein die Pensions­
zahlungen ~ondern auch Leistungen der Rehabilitation 
und Gesundheitsvorsorge sowie die Beiträge zur Pensions-' 
versicherung der Pensionisten umfasseo ·Unter Berück­
sichtigung dieser Leistungspositionen meint der Präsident 
des Hauptverbandes den Saldo von 370 MilloS auf "etwa 
30 MilloS" reduzieren.zu könneno Der Ausdruck "etwa 
30 full.S" zeigt deutlich, daß es' sich um eine Schätzung 
handel t, weil eben e:<akte Angaben nicht möglich sind. 
Ich vermag daher die von den Anfragestellern gezogene 
Schlußfolgerung aus der'Presseaussendung nicht zu über­
nehmen" Ich kann nur nochmals betonen, daß eine Aussage 
über das Verhältnis von Eifuiahmen und Ausgaben der 
Pensionsversicherungsträger bezogen auf ein Bundesland 
im Gesetz nicht vorgesehen ist und auch unter Ausnützung 
aller statistischen Möglichkeiten exakt nicht erstellt 
werden könnte" 
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